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 Veröffentlicht am 24.03.2017

Norm

EMRK Art8

1. EMRK Art. 8 heute

2. EMRK Art. 8 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Personen, die versuchen ihre Abstammung festzustellen, haben ein durch die Konvention geschütztes Interesse, jene

Informationen zu erhalten, die unverzichtbar sind, um die Wahrheit bezüglich eines wichtigen Teils ihrer persönlichen

Identität aufzudecken. Andererseits kann die Notwendigkeit die Rechte Dritter zu schützen, die Möglichkeit jemanden

zu einer medizinischen Analyse wie einem DNA-Test zu zwingen, ausschließen. Jäggi gegen die Schweiz
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Zum Abstammungsverfahren nach § 150 ABGB idF KindNamRÄG 2013 und den

Mitwirkungspflichten nach § 85 AußStrG. (T1)
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